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 Veröffentlicht am 16.12.1998

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

B-VG Art130 Abs2;

SPG 1991 §65 Abs1;

Rechtssatz

§ 65 Abs 1 SPG 1991 räumt der Behörde insofern Ermessen ein, als sie in bestimmten Fällen trotz des Vorliegens der

gesetzlichen Voraussetzungen hiefür von der erkennungsdienstlichen Behandlung absehen kann. Ein solcher Fall liegt

jedenfalls vor, wenn nicht zu befürchten ist, der Betro>ene werde weitere gefährliche Angri>e begehen. Für das

Bestehen einer Möglichkeit zum Absehen von der erkennungsdienstlichen Behandlung im Rahmen einer

Ermessensentscheidung ist es ausreichend, wenn - etwa aufgrund der Art des begangenen Delikts oder der konkreten

Umstände bei der Tatbegehung - nur eine geringe Wahrscheinlichkeit der Begehung weiterer Angri>e besteht. Für die

Zulässigkeit einer erkennungsdienstlichen Behandlung reicht grundsätzlich der Verdacht der Begehung eines

gefährlichen Angri>es aus. Es ist keinesfalls erforderlich, dass aufgrund besonderer Umstände, wie etwa eines bereits

vorliegenden Rückfalles, eine evidente Wiederholungsgefahr vorliegt.

Schlagworte

Ermessen
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